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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: 13647/25 + ADD 1 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES über die Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit der Bundesrepublik Nigeria über ein Abkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Nigeria auf 
dem Gebiet von Wissenschaft und Technik 

– Annahme 
 

1. Die Kommission hat dem Rat am 6. Oktober 2025 eine Empfehlung für einen Beschluss des 

Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen mit der 

Bundesrepublik Nigeria über ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der 

Bundesrepublik Nigeria auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik1 vorgelegt. 

2. Die Gruppe „Forschung“ hat in ihrer Sitzung vom 16. Oktober 2025 die Empfehlung der 

Kommission und die Verhandlungsrichtlinien geprüft. 

3. Die Gruppe „Forschung“ hat im Anschluss an eine schriftliche Konsultation, die am 

31. Oktober 2025 abgeschlossen wurde, Einvernehmen über den Text erzielt. 

  

                                                 

1 Dok. 13647/25 + ADD 1. 
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4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, dass er den 

Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen mit der 

Bundesrepublik Nigeria über ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der 

Bundesrepublik Nigeria auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik in der von den 

Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dokument 14663/25) und die 

Verhandlungsrichtlinien (Dokument 14663/25 ADD 1) auf einer seiner nächsten Tagungen 

als A-Punkt annimmt. 

5. Das Europäische Parlament wird gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV unterrichtet, und der 

Beschluss sowie die Verhandlungsrichtlinien werden ihm übermittelt. 

6. Der Beschluss des Rates wird gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b der Geschäftsordnung 

des Rates im Amtsblatt veröffentlicht. 
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